
Antrag auf Leistungen der Stadt Cottbus gemäß der Satzung vom 27.05.2009 zur 
„Cottbus Prämie“ für das Jahr 2012 

 
Antragsteller: 
Name:       Vorname:        
 
geboren am:        Telefonnummer (freiwillige Angabe):       
 
 
Hauptwohnung:        
(Anschrift) 
 
Nebenwohnung:       
(Anschrift) 
 
  
 Gemäß § 2 der Satzung „Cottbus Prämie“ sind Studierende, die ihr Direktstudium in den Städten Berlin  
 Dresden, Frankfurt/Oder, Potsdam, Senftenberg oder Wildau absolvieren, in zwei oder mehreren Gemeinden in  
 Deutschland gemeldet sind, und am Stichtag in Cottbus mit Hauptwohnung angemeldet bleiben,  
 anspruchsberechtigt. 
 

 Hiermit beantrage ich die finanzielle Zuwendung in Höhe von 150,00 € für das Jahr 2012. 
   

 Ich bin Student und studiere in:     
 
 

    Berlin      Dresden      Frankfurt/Oder      Potsdam       Senftenberg      Wildau 
 
 Registrier- bzw. Matrikelnummer:        Studienbescheinigung:   
 
 Personalausweis:        Nachweis/e lag/en vor:   

  
 
Zur Überweisung der finanziellen Zuwendung bitte ich folgende Bankverbindung zu nutzen: 

Bankleitzahl:            

Kontonummer:        

Bank:           
 
Wichtige Hinweise: 
1. Der Antrag ist für jedes Kalenderjahr erneut zu stellen. 
2. Unvollständige oder fehlerhaft ausgefüllte Anträge können nicht bearbeitet werden. 
3. Bei Veränderungen der Angaben (z.B. Anschrift, Bankverbindung), ist dies unbedingt im Stadtbüro 
    bekannt zu geben.  
4. Ich erkläre mich mit der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung meiner oben genannten    
    persönlichen Daten zum Zweck der Prüfung und Leistungsgewährung gemäß der Satzung    
    „Cottbus-Prämie“ einverstanden.      
 
 
 

 
 
 

Datum                             Unterschrift des Antragstellers           Datum            Unterschrift des SB   
 
 
Bearbeitungsvermerke / Entscheidungskriterien gemäß der Satzung  
 

Studienort: 
 

   Berlin      Dresden       Frankfurt/Oder      Potsdam       Senftenberg      Wildau 
 
Hauptwohnung in Cottbus am 31.12. 2012 beibehalten:       ja             nein     
 

Nebenwohnung im Bundesgebiet am 31.12. 2012                 ja             nein     
 
 
Der Anspruch ist     gegeben.                 Der Anspruch ist nicht    gegeben. 
 


